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32. Gesetz: Pensionsordnung 1966; Änderung (8. Novelle zur Pensionsordnung 1966). 
33. Gesetz: Bezügegesetz; Änderung. 

32. 

Gesetz vom 27. Mai 1988, mit dem die 
Pensionsordnung 1966 geändert wird (8. No

velle zur Pensionsordnung 1966) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Pensionsordnung 1966, LGBl. für Wien 
Nr. 19/1967, in der Fassung der Gesetze LGBI. für 
Wien Nr.46/1969, 27/1970, 7/1973, 54/1974, 
7/1979, 40/1984 und 34/1986 wird wie folgt 
geändert: 

1 . Dem § 1 ist folgender Abs. 9 anzufügen: 

„(9) Bei Vollziehung dieses Gesetzes sind im 
Einzelfall bei Frauen die Bezeichnung „Beamtin" 
bzw. „Ehegattin" zu verwenden." 

2. Im § 13 Abs. 2 wird der letzte Satz aufgehoben. 

3. § 17 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das 
das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher 
Waisenversorgungsgenuß, solange es sich in einer 
Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine 
Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Zur Schul
oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener 
Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der 
entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die 
Erwerbung eines akademischen Grades. Hat das 
Kind das 25., jedoch noch nicht das 27. Lebensjahr 
vollendet, so gebührt der Waisenversorgungsgenuß, 
solange es ein ordentliches Studium betreibt und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1983, BGB!. Nr. 436, 
nicht überschreitet. Überschreitungen wegen Erfül
lung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht oder 
wegen sonstiger wichtiger Gründe gemäß § 2 Abs. 3 
letzter Satz des Studienförderungsgesetzes 1983 
sind hiebei außer Betracht zu lassen." 

4. § 17 Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die 
im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGB!. 
Nr. 440, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
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steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit gelten jedoch auch 

1. wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
2. wiederkehrende Geldleistungen aus der ge

setzlichen Unfall- und Krankenversicherung, 
der gesetzlichen Unfall- und Krankenfür
sorge, nach dem Opferfürsorgegesetz, BGB!. 
Nr. 183/ 1947, dem Kriegsopferversorgungs
gesetz 1957, BGB!. Nr. 152, dem Heeresver
sorgungsgesetz, BG BI. Nr. 27/1964, dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGB!. 
Nr. 609, dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGB!. 
Nr. 395/197 4, dem Bundesgesetz über die 
Gewährung von Überbrückungshilfen an 
ehemalige Bundesbedienstete, BGB!. 
Nr. 17 4/1963, und gleichartigen landesgesetz
lichen Vorschriften, in allen Fällen mit 
Ausnahme des Hilflosenzuschusses, der Pfle
gezulage und der Blindenzulage, 

3. Ersatzleistungen, die an Stelle des Karenzur
laubsgeldes gewährt werden, 

4. die Barbezüge (abzüglich der Fahrtkostenver
gütung), die Verpflegung, die Abfindung für 
die Verpflegung, der Familienunterhalt, die 
Wohnkostenbeihilfe und die Entschädigung 
bei Übungen nach dem Heeresgebührengesetz 
1985, BGB!. Nr. 87, 

5. die Geldleistungen nach § 3 des Bundesgeset
zes über die Entsendung von Angehörigen des 
Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Aus
land, BGB!. Nr. 233/1965, 

6. die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförde
rungsgesetz, BGB!. Nr. 31 /1969, und 

7. die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, 
des Kleidergeldes, des Ersatzes der Kosten für 
Wasch- und Putzzeug sowie der Reisekosten
vergütung), die Verpflegung, der Familienun
terhalt und die Wohnkostenbeihilfe nach dem 
Zivildienstgesetz 1986, BGB!. Nr. 679. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge 
außer Betracht, die ein Kind, das sich in 
Schulausbildung befindet, auf Grund einer aus
schließlich während der Schul(Hochschul)ferien 
ausgeübten Beschäftigung bezieht." 

5. Im§ 21 Abs. 3 wird der letzte Satz aufgehoben. 

6. § 39 a wird samt Überschrift aufgehoben. 
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